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Die Lehren der Rosenkreuzer
Im Gespräch mit Walter Schneider

Wie wirksam 
ist Anthroposophie?

Kaum einer der Waldorfschulabsolventen
wählt im späteren Leben einen anthroposo-
phischen Beruf. Lediglich 2,3 Prozent werden
Waldorflehrer oder Eurythmist. Das belegt
jetzt eine Studie der beiden Sozialwissen-
schaftler Dirk Randoll und Heiner Barz. Waldorf-
schulen sind also erwiesenermaßen keine
Weltanschauungschulen, wollten es auch nie
sein.
Sie wollen den Menschen zum Menschen bil-
den und ihm kein vorgefertigtes Weltbild auf-
zwingen. Aber dennoch, warum wenden sich
nach Schulabschluss so wenige Ehemalige der
Anthroposophie oder gar der Anthroposophi-
schen Gesellschaft zu? Verbinden sie mit die-
ser vielleicht die Vorstellung, dass eine Welt-
anschauung wie die Anthroposophie sozial
unwirksam sei? Ohne über die Motive der
Ehemaligen zu spekulieren, kann man jedoch
feststellen, dass sich die Anthroposophische
Gesellschaft heute öffentlich kaum noch zu
Wort meldet. Das Gedenkjahr 2007 könnte
das Motiv in uns wachrufen, im Sinne rosen-
kreuzerischer Wirksamkeit wieder mehr
Gewicht auf eine öffentliche Präsenz anthro-
posophischer Ideen zu legen.

Andreas Neider

Gemeinsame historische Wurzeln
haben Anthroposophie und Rosenkreuzer-
tum. Das beschreibt Andreas Neider in seinem
Beitrag
Seite II

Kulturhaus OSKAR
heißt das neue Domizil des Arbeitszentrums
NRW in Bochum mit neuer Kulturarbeit auf
Seite III

Eine Studie
zu ehemaligen Waldorfschülern weist nach,
dass kaum einer im späteren Leben einen
anthroposophischen Beruf ergreift.
Seite IV

Das soeben erschienene großformatige Werk
mit den Rosenkreuzertafeln trägt den baro-
cken Titel «Die Lehren der Rosenkreuzer aus
dem 16. und 17. Jahrhundert oder einfältig
ABC-Büchlein für junge Schüler so sich täg-
lich fleissig üben in der Schule des Hl. Geis-
tes». Wie kam es zu dieser Neuveröffentli-
chung und worum handelt es sich dabei
eigentlich? 
Walter Schneider kannte die Tafeln der Rosen-
kreuzer, die laut Rudolf Steiner die Summe der
Lehren des Christian Rosenkreutz enthalten
(siehe Vortrag vom 27. 9. 1911 in GA 130),
schon geraume Zeit und hatte sich immer
über die Anordung der ab 1785 in drei Heften
erschienenen Tafeln gewundert, die keinen
rechten Sinn und Zusammenhang ergab.
Durch den Buchhändler Ulrich Engel entstand
dann die Idee eines Reprints, den Schneider
betreuen sollte. Auf der Suche nach geeigne-
ten Reproduktionsvorlagen erhielt er in der
Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amster-
dam vom dortigen Bibliothekar Dr. Harmsen
einen entscheidenden Hinweis. Dieser wies
auf die Veröffentlichung einer Ankündigung
der Tafeln 20 Jahre vor deren eigentlichem
Erscheinen hin. In dieser Ankündigung hatte
der Hamburger Buchhändler und Verleger Rit-
ter eine genaue Anordnung der Tafeln mit
inhaltlicher Beschreibung angegeben. Schnei-
der machte sich auf die Suche und begann
nun, die Tafeln in jene von Ritter angegebene
Anordnung zu bringen. Dabei war ihm Frank
Teichmann behilflich, und es gelang nun erst-
mals, eine stimmige neue Reihenfolge herzu-
stellen, aufgrund der sich, so Schneider, auch
ein tieferes Verständnis ergibt.
Schaut man sich die Tafeln nun genauer an, so
fällt zunächst ins Auge, welchen hohen Stel-
lenwert darin bestimmte Zahlen, etwa die
Dreizahl, die Vierzahl oder die Siebenzahl ein-
nehmen. Durch das ganze Buch hindurch

aber zieht sich die Lehre von der Überein-
stimmung des Mikrokosmos mit dem Makro-
kosmos. Es handelt sich bei den Tafeln um den
offensichtlichen Versuch, eine spirituelle
Anschauung des Menschen und seines
Zusammenhanges mit dem Kosmos in einer
für die damalige Zeit passenden Sprache und
Bildhaftigkeit an die Menschen heran zu brin-
gen. Vergleicht man die in den Bildern und
Texten verborgene Aussage über den Aufbau
der menschlichen Wesenheit z. B. mit der
Theosophie Rudolf Steiners, so werden sofort
etliche Parallelen sichtbar, etwa die verschie-
denartige zahlenmäßige Gliederung des
Menschen, wie sie Steiner im Kapitel «Das
Wesen des Menschen» beschreibt. Auch hier
spielen die Dreizahl, die Vierzahl und die Sie-
benzahl eine zentrale Rolle. Nicht umsonst
nennt Steiner deshalb seine Theosophie beim
Münchner Kongress 1907 «Die Theosophie
des Rosenkreuzers».
Die Lehren der Rosenkreuzer, die heute durch
die Neuedition der Tafeln sichtbarer und ver-
ständlicher werden können, erscheinen mit-
hin als geistige Vorläufer, ja Wegbereiter der
Anthroposophie, wobei bei der weiteren Ver-
mittlung dieses spirituellen Weltbildes im 18.
und 19. Jahrhundert dann insbesondere Goe-
the eine zentrale Rolle gespielt hat. Walter
Schneider jedenfall ist sich sicher, dass man
durch ein eingehendes Studium der Tafeln der
Rosenkreuzer den Quellen der Anthroposo-
phie ein ganzes Stück näher kommen wird.

Andreas Neider

Die Tafeln sind im Verlag der Buchhandlung Engel in Stuttgart
erschienen und über diese direkt zu beziehen unter 0711 24 04
93 oder online unter www.buch-engel.com . Am Samstag, den
16. und Sonntag, den 17. Juni 2007 werden Walter Schneider und
Andreas Neider im Rudolf Steiner-Haus in Stuttgart eine
Wochenendtagung mit Lichtbildern zur Entwicklung des Rosen-
kreuzertums und der Bedeutung der Tafeln veranstalten. Nähere
Informationen unter 0711 248 50 97 oder email aneider@gmx.de.

a u s d e r a n t h r o p o s o p h i s c h e n  A r b e i t i n  D e u t s c h l a n d

Ausgabe 2/2007 März

Walter Schneider (Jahrgang 1953) ist seit vielen Jahren als Hersteller von Büchern und
anderen Druckerzeugnissen bekannt. Schon seit der Zeit seines Studiums im Anthroposo-
phischen Studienseminar von Frank Teichmann zu Beginn der 80er Jahre beschäftigt ihn
das Rosenkreuzertum und besonders dessen Druckerzeugnisse, die sogenannten «Tafeln
der Rosenkreuzer». In unserem Gespräch anlässlich der Neuherausgabe dieser Tafeln
wollte ich mehr darüber erfahren.
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Versuch einer Zusammenführung von Natur-
erkenntnis und sozialer Erkenntnis sei damals
(zwischen 1604 und 1620) gescheitert. Des-
halb aber habe er jetzt wieder an diese Bemü-
hungen anknüpfen wollen und einen längeren
Aufsatz über «Die chymische Hochzeit des
Christian Rosenkreutz» geschrieben, der dann
in der Zeitschrift «Das Reich» des Alchemisten
Alexander von Bernus erschien.

Das Auftreten 
der Rosenkreuzer um 1600

Was aber war zwischen 1604 und 1620 eigent-
lich geschehen, wo traten die Bestrebungen
einer Zusammenführung von Natur- und
Sozialerkenntnis in Erscheinung? Die Veröf-
fentlichung der so genannten «Manifeste der
Rosenkreuzer» durch Johann Valentin Andreä
(1586 – 1654), «Fama Fraternitatis», «Confes-
sio» und «Chymische Hochzeit», zwischen
1614 und 1616 hatte europaweit für Aufsehen
gesorgt, weil hier von einer «Generalreforma-
tion» die Rede war, wie sie allerseits erhofft
und erstrebt wurde.
Machen wir uns die historische Situation
zunächst deutlich: Zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts herrschte praktisch in ganz Europa eine
heillose Zerstrittenheit der Religionen, des
Katholizismus und des Protestantismus, die
zur Ursache immer weiter gehender Bürger-
kriege wurde und dann in Mitteleuropa von
1618 – 1648 zum 30-jährigen Krieg führte.
Aber auch in England, Frankreich, den Nieder-
landen, Spanien und Italien herrschte ständi-
ger Aufruhr. Überall war gleichzeitig der Auf-
bruch der modernen Naturwissenschaften im
Gange, soziale Umwälzungen und vertiefte
Naturerkenntnis waren also an der Tagesord-
nung.

Zwischen Rosenkreuzertum 
und Jesuitismus

Schaut man genauer hin, so entdeckt man,
dass praktisch alle führenden Geister dieses
Zeitalters in engerer Berührung mit dem
Rosenkreuzertum waren. So verfasste in Eng-
land Francis Bacon (1561 – 1626) unter dem
Einfluss der Rosenkreuzermanifeste seine
Utopie «Nova Atlantis», in der er eben jene
Zusammenführung von vertiefter Naturer-
kenntnis und sozialem Heil beschreibt. Ein
ähnliches Bestreben lag bei Johann Amos Come-
nius (1592 – 1670) vor, wenn er versuchte, die
Erziehung neu zu gestalten. Auch er stand
unter dem direkten Einfluss der Manifeste
Andreäs und sah sich sogar als dessen Schüler.
Andreä selber wiederum war seinerseits stark
beeinflusst von den italienischen Denkern um
Giordano Bruno (1548 – 1600). So ist vor allem
der Einfluss Campanellas auf die Manifeste his-

In der Januar/Februar-Ausgabe wurde
bereits auf die Bedeutung des Jahres 1907,
den Münchner Kongress und seinen
Zusammenhang mit dem Rosenkreuzer-
tum hingewiesen. In dieser Ausgabe nun
soll diesen Zusammenhängen weiter
nachgegangen werden.

Rudolf Steiner kam, nachdem er 1907 vor allem
den Schulungsaspekt in den Vordergrund
gestellt und den anthroposophischen
Erkenntnisweg somit als einen «rosenkreuze-
rischen» bezeichnet hatte, erst im Jahre 1911
wieder ausführlicher auf die Rosenkreuzer zu
sprechen und zwar im Zusammenhang mit
der endgültigen Ablösung der Anthroposo-
phie von der Theosophie. Schon 1907 war es
ihm darum zu tun gewesen, den deutlichen
Unterschied des westlichen, rosenkreuzeri-
schen Erkenntnisweges vom östlichen Yoga-
weg hervorzuheben. Im Jahre 1911 geht er im
Hinblick auf das Auftauchen östlicher Meister
und damit zusammenhängenden theosophi-
schen Ambitionen auf Christian Rosenkreutz
(1378 – 1484) als westlichen Meister ausführ-
licher ein.
In diesen Vorträgen (GA 130) beschreibt er
nun detailliert das Leben und die Einweihung
des Christian Rosenkreutz und stellt damit
dessen Historizität fest, an die bis dahin kaum
jemand wirklich geglaubt hatte. In diesen Vor-
trägen geht er auch ausführlich auf die alche-
mistische Erkenntnis ein, die in den drei Stof-
fesprozessen von Sal, Merkur und Sulphur ihr
Abbild hatte. Bei dieser Beschreibung wird
auch die innere Übereinstimmung mit der
anthroposophischen Erkenntnisart deutlich,
vor allem wenn man hier den Zusammen-
hang mit der dann 1923 erfolgten Grund-
steinlegung der Anthroposophischen Gesell-
schaft in Betracht zieht.
Sal als erstes Erkenntnisprinzip wird von
Rudolf Steiner so beschrieben, dass die Kris-
tallisationsprozesse, die zur Salzbildung füh-
ren, im Menschen die Reinheit des Denkens
bewirken, die Merkurprozesse die Reinheit
des Fühlens und die Sulphurprozesse die
Opferfähigkeit des Willens. Im Grundstein-
spruch werden diese drei Prozesse dann als
Geisterschauen, Geistbesinnen und Geiste-
rinnern bezeichnet. (Auf diese Zusammen-
hänge weist übrigens auch F. Willem Zeylmans
van Emmichoven in seinem Buch über den
Grundsteinspruch hin.)
Nach 1911 kommt Rudolf Steiner dann wie-
der 1917 auf das Rosenkreuzertum zurück
und zwar in zeitlicher Nähe zu seiner Entde-
ckung der Dreigliederung des menschlichen
und des sozialen Organismus. Er spricht im
Vortrag vom 30. September 1917 (GA 177)
von dem Versuch der Rosenkreuzer, die
Naturerkenntnis so weit zu vertiefen, dass
dadurch auch die Gesetze des sozialen Men-
schenlebens entdeckt werden können. Dieser

torisch nachweisbar. Aber auch der Franzose
René Descartes stand unter dem Einfluss dieser
Manifeste, hielt er sich deshalb doch von 1619
bis 1620 in Deutschland auf, um Spuren der
Rosenkreuzer zu suchen, die er aber nicht fin-
den konnte, denn sie blieben im Unsichtbaren
und wurden deshalb auch «Die Unsichtba-
ren» genannt. Zurück in Paris wurde Descar-
tes sogleich verdächtigt, selber Rosenkreuzer
zu sein. Er wies jedoch auf seine «Sichtbar-
keit» hin und «widerlegte» damit den Ver-
dacht! 
Dass Giordano Bruno im Jahre 1600 für seine
Anschauungen auf dem Scheiterhaufen ster-
ben und 1633 Galileo Galilei (1564 – 1642)
seine naturwissenschaftlichen Einsichten
widerrufen musste, ist ein deutliches Zeichen
für den Gegenwind, der diesen Geistern von
Seiten der katholischen Kirche, der Inquisi-
tion und des Jesuitismus entgegenschlug.

Ein politischer Versuch schlägt fehl

Ein weiteres Moment ist dann 1619 die politi-
sche Bestrebung (auf die die englische Histo-
rikerin Frances A. Yates in ihrem bemerkens-
werten Buch «Aufklärung im Zeichen des
Rosenkreuzes» im Jahre 1972 hingewiesen
hat), der mit den Manifesten laut gewordenen
«Generalreformation» Geltung zu verschaf-
fen. Dies erfolgte durch die durch Christian von
Anhalt (1568 – 1630) eingefädelte Inthronisie-
rung des in Heidelberg ansässigen pfälzischen
Kurfürsten Friedrich V. (1592 – 1632) zum böh-
mischen König. Friedrich hatte sein Schloss
zu einer alchemistischen Wunderkammer
ausgebaut, ähnlich wie der Deutsche Kaiser
Rudolf II. (1552 – 1612) um diese Zeit in Prag.
Friedrich war verheiratet mit Elisabeth (1596 –
1662), der Tochter des englischen Königs
Jacob I. (1566 – 1625), der den rosenkreuzeri-
schen Manifesten ebenfalls nahe stand. Die
mit dem böhmischen Königtum Friedrichs
von der Pfalz verknüpften Hoffnungen wur-
den jedoch bereits nach dem Winter 1619/20
durch einen katholischen Feldzug und die
berühmte «Schlacht am weißen Berge»
zunichte gemacht. Hieran hatte der dem
Rosenkreuzertum entgegenstrebende Jesui-
tismus entscheidenden Anteil. René Descartes
wurde übrigens nach dem Tode Friedrichs V.
1632 zum Berater der Witwe Elisabeth, die mit
den rosenkreuzerischen Manifesten ebenfalls
stark verbunden gewesen war.

So sehen wir, wie damals tatsächlich bei allen
führenden Geistern das von Rudolf Steiner
bezeichnete Streben nach vertiefter Naturer-
kenntnis und sozialer Erneuerung herrschte,
aber auch, wie es scheiterte.

Anthroposophie und Rosenkreuzertum

Fortsetzung auf Seite III
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Kulturhaus OSKAR in NRW
Das Arbeitszentrum Nordrhein-Westfalen hat
sich verändert. Das ist zunächst räumlich zu
sehen. Im Dezember begann der Umzug der
Büros von Wuppertal nach Bochum. Im Janu-
ar folgten Konferenzraum und Bibliothek. Im
ehemaligen Bankgebäude der GLS im Zen-
trum Bochums haben sich verschiedene Initi-
ativen unter einem Dach gefunden. In den
vier Etagen (1.200 qm) befinden sich nun zwei
Bildungswerke, der Zweigraum des Bochumer
Vidar-Zweiges und das Arbeitszentrum mit
Cafeteria und Seminarräumen. Außerdem
gibt es eine Architektengemeinschaft, ein
Ärztezentrum und Therapeuten. Eine Pup-
penbühne wird folgen. Die Einweihung des
Kulturhauses OSKAR wird am Samstag, den 3.
März ab 16.00 Uhr sein (herzliche Einladung
an alle Interessenten!).
Mit dem Umzug beginnt auch eine stärkere
Vernetzung des Arbeitszentrums mit Institu-
tionen des Umfeldes und ein neuer Schritt zur
öffentlichen Kulturarbeit der Anthroposophi-
schen Gesellschaft. Es gibt seit Februar einen
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeiter, der die
Anthroposophische Gesellschaft und das Kul-
turhaus in den Medien vertritt. Auch eine
neue Veranstaltungsreihe hat die Aufmerk-
samkeit auf sich gezogen: Das «Bochumer
Montagsforum – Aktuelle Zeitfragen im
Gespräch» beagnn im Januar. Das Forum wird
geleitet von Gerald Häfner, der monatlich nach
Bochum kommt und zu Themen wie Grund-
einkommen, Zivilgesellschaft und Europapo-
litik spricht. (Nächste Termin ist am Montag,
den 12. März von 19.30 bis 22.00 Uhr.)
Anthroposophie und öffentliche Kulturarbeit
ist seit vielen Jahren ein Thema des Arbeits-
zentrums. Mit großer Resonanz werden zwei-
mal pro Jahr die Thementage des Arbeitszen-
trums im Umfeld mit 150 bis 220 Besuchern
wahrgenommen. Auch die langjährige Förde-
rung von Kulturagenten in verschiedenen
Regionen des Arbeitszenrums hat den Boden
bereitet. Das Kulturhaus OSKAR wird jetzt
mit Sicherheit das Gesicht der Anthroposo-
phischen Gesellschaft in NRW prägen.

Michael Schmock, Bochum

Kasseler Mitgliederforum
Das nächste Mitgliederforum findet am
Samstag, 17. März 2007 von 11 bis 18 Uhr in
Bochum statt. Im ersten Teil werden wir uns
am «Zukunftsforum» beteiligen, das am sel-
ben Ort im Rahmen der Konferenz der Lan-
desgesellschaft von 11.00 bis 15.30 Uhr veran-
staltet wird. Danach werden wir uns über das
«Zukunftsforum» austauschen und weitere
Arbeitsschritte ins Auge fassen.
Das Kasseler Mitgliederforum arbeitet seit
Herbst 2005 kontinuierlich – bis jetzt zehn
Mal – an Grundgedanken für eine Neugestal-
tung der Anthroposophischen Gesellschaft in
Deutschland. Am 20. Januar fand in Frank-

furt/M. eine Verständigung mit der Konferenz
über diese Grundgedanken statt. Verabredet
wurde u. a. eine Veröffentlichung dieses ersten
Arbeitsergebnisses (s. Seite V - VIII) zur Vor-
bereitung der Jahresversammlung im Mai
2007. Das Gespräch mit der Konferenz über
positive Weiterentwicklungen und Neugestal-
tungen wird in Bochum fortgesetzt. Dabei
geht es natürlich nicht nur um Satzungsfra-
gen. Das Kasseler Forum ist dankbar, dass
seine kontinuierliche Arbeit eine gewisse
Würdigung erfuhr und es auch in der Raum-
miete finanziell unterstützt wurde.
Weiterhin ist das Mitgliederforum gerne
bereit, Ideen und Vorschläge interessierter
Mitglieder treuhänderisch entgegenzuneh-
men (siehe Adresse unten) und auch mit ein-
zuarbeiten, soweit dies irgendwie möglich ist.
Parallel zur Satzungsarbeit soll in Zukunft z.
B. auch an solchen Fragen gearbeitet werden
wie: «Wie stelle ich mir eine anthroposophi-
sche Gesellschaft vor, die schwungvoll in die
nächsten 50 Jahre gehen kann?» Positive
Anregungen und Ideen sind willkommen.

Für den Vorbereitungskreis: Moritz Christoph, 
Ulrich Hölder, Barbara Messmer, Michael Schmock

Anmeldungen für das Mitgliederforum bitte bis zum 9. 3. beim
Arbeitszentrum Frankfurt/M., Hügelstr. 69, 60433 Frankfurt, Tel.
069/53 09 35 81, Fax 52 68 47, E-mail: azffm@web.de (B. Mess-
mer). Ort des Treffens: Oskar-Hoffmann-Str. 25, 44789 Bochum.
Auskunft über Anfahrt usw. beim Arbeitszentrum NRW, Tel.
0234/33 36 730, Fax 33 36 745, E-mail: anthroposophie.nrw@t-
online.de .

4. Bericht der Kommission
Die Mitglieder der Urteils-Findungs-Kommission
haben ihre Arbeit auch im neuen Jahr fortge-
setzt, obwohl es mit dem Vorstand über die
Höhe ihres Honorars noch nicht zu einer
Einigung gekommen ist. Sie sprachen am 27.
Januar mit Mechtild Oltmann und am 28. Janu-
ar mit Nana Göbel über deren Arbeit im Initia-
tivkreis des Arbeitszentrums Berlin und im
Vorstand der Landesgesellschaft, insofern
diese die «Berliner Krise» betraf. Am 1. Febru-
ar sprach Rahel Uhlenhoff vormittags mit zwei
Persönlichkeiten, die die Spaltung des Initia-
tivkreises 1977/78, den Auszug Bodo Ham-
prechts aus demselben und die Gründung des
Johannes-Zweiges unmittelbar miterlebt hat-
ten: Eva-Maria Wahl, damalige Sekretärin, und
Wolf-Achim Fingerhuth, damaliger Geschäfts-
führer. Am Nachmittag des selbigen Tages set-
zen Erhard Kröner und Rahel Uhlenhoff das
Gespräch mit Bodo v. Plato in der Hauptsache
über das Schlichtungsgespräch des Dorna-
cher Vorstandes am 27. Juli 2005 in Dornach
insbesondere Nana Göbel und Peter Tradowsky
betreffend fort. Da Ende Februar erfreulicher-
weise auch Gespräche mit Wolf-Ulrich Klünker
und Justus Wittich in Hannover stattfinden
können, ist die Kommission zuversichtlich,
ihren Abschlussbericht rechtzeitig zur Mit-
gliederversammlung im Mai 2007 vorlegen zu
können.

Rahel Uhlenhoff, Berlin 

A n t h r o p o s o p h i s c h e  G e s e l l s c h a f t

Warum verlief die Entwicklung
anders als erhofft?

Nicht nur, dass der 1618 aufgrund der religiö-
sen Zerrüttung Mitteleuropas ausbrechende
30-jährige Krieg dem «Winterkönig» das
Genick brach, auch die Erkenntnisbemühun-
gen eines Bacon, Comenius oder Descartes
verliefen in vollkommen andere Richtungen.
Descartes schuf durch sein «Cogito» die
Grundlage für die neuzeitliche Spaltung von
Subjekt und Objekt, Bacon lieferte die Grund-
lagen für die neuzeitliche, materialistische
Naturwissenschaft und Technik und Come-
nius fesselte den Schulunterricht an die
unmittelbare sinnliche Anschauung.
Andreä selbst distanzierte sich aufgrund des
religiösen Gesinnungskampfes von seinen
Manifesten, und die Bewegung verschwand
aus dem historisch sichtbaren Bereich. Erst
durch Goethes mehr im Unsichtbaren verlau-
fende Bezüge zum Rosenkreuzertum, auf die
Frank Teichmann in seinen letzten Lebensjah-
ren immer wieder hingewiesen hat, kommt
das Rosenkreuzertum wieder zum Vorschein,
und in Goethes Märchen wird der Zusammen-
hang von Naturerkenntnis und sozialer
Erneuerung dann auch deutlich zum Aus-
druck gebracht. Ähnliches ließe sich vor allem
in «Wilhelm Meisters Wanderjahren» und
natürlich im «Faust» zeigen.
An alle diese Bestrebungen des Rosenkreu-
zertums also konnte Rudolf Steiner 300 Jahre
später anknüpfen, als er 1917 den
Zusammenhang der Dreigliederung des
menschlichen und des sozialen Organismus
erstmals darstellte und in Mitteleuropa mit
zwei Memoranden (zwischen dem 17. und 22.
Juli 1917) auch politische Initiative ergriff. Wir
wollen auf diese Zusammenhänge in der
nächsten Ausgabe noch weiter eingehen.

Andreas Neider

Fortsetzung von Seite II

Hochschultagung in Kassel
(an) Unter dem Titel «Die Wirksamkeit des
Bösen auf dem Schauplatz der menschlichen
Seele» wird von Freitag, den 27. bis Sonntag
den, 29. April 2007 im Anthroposophischen
Zentrum Kassel eine Tagung der Freien Hoch-
schule für Geisteswissenschaft mit Heinz Zim-
mermann stattfinden. Im Zentrum der Tagung
stehen die Mantren der 14. Klassenstunde für
Mitglieder der Freien Hochschule. Daneben
wird es Vorträge und Gespräche mit Heinz
Zimmermann geben, zu denen auch interes-
sierte Mitglieder herzlich eingeladen sind.

Nähere Information und Anmeldung bei der Anthroposophi-
schen Gesellschaft Kassel, Tel. 0561/93 08 80 oder per email
kultur@azkassel.de .

Anthroposophie und Rosenkreuzertum
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dagogik offensichtlich besser zu Recht kom-
men als Jungen. Männliche Ehemalige sagen
regelmäßig, ihnen hätte die Möglichkeit zum
Ausleben ihrer «Jungsanteile» gefehlt: das
körperliche Messen mit Gleichaltrigen, ein
Ventil für ihre Aggressionen.
Daneben empfänden Schulwechsler wie
Berufseinsteiger den Wechsel von der Wal-
dorfwelt in eine andere als sehr hart. Das gelte
für Schulwechsler, aber vor allem für die
Berufseinsteiger. Die ersten Jahre in der Leis-
tungsgesellschaft kosteten viel Kraft. Am
Ende kämen die meisten dann allerdings sehr
gut zurecht. – Abschließend wünschen sich
Barz und Randoll eine bessere Qualifikation
der Lehrkräfte vor allem in den Fremdspra-
chen und den Naturwissenschaften.

Heiner Barz, Dirk Randoll: Absolventen von Waldorfschulen.
Eine empirische Studie zu Bildung und Lebensgestaltung. VS-
Verlag, Wiesbaden 2007. 

Der sechste Tag
(an) Zeitgenössische Musik und Eurythmie zu
Wandtafelzeichnungen Rudolf Steiners
zusammenzuführen ist das besondere Anlie-
gen eines Projektes, das der Komponist Jürgen
Schmitt aus Würzburg, die Eurythmistin Vera
Koppehel aus Dornach und die Sängerin Ingrun
Mandl aus Freiburg zusammengeführt hat. Die
Entstehungsgeschichte dieses Projekts für
eine Eurythmistin, eine Sprecherin und einen
Pianisten weist auf eine Rarität in der heuti-
gen Szene hin. Eurythmie/ Text auf der einen
Seite und Musik auf der anderen Seite wur-
den in konzeptioneller und praktischer
Zusammenarbeit zweier geisteswissenschaft-
lich orientierter KünstlerInnen gemeinsam
entwickelt. Vom Austausch über Vorträge
Rudolf Steiners und eigene Ansätze gedank-
licher und künstlerischer Art kam es im Lauf
der Zeit zu einem miteinander ausgearbeite-
ten Werk, das nunmehr eine ganze Perfor-
mance umfasst.
Vera Koppehel (Eurythmie/Text) und Jürgen
Schmitt (musikalische Komposition) führten
sich in den verschiedenen Stadien der Ausge-
staltung ihrer gemeinsamen Idee ganz prak-
tisch die Möglichkeiten ihres jeweiligen
Metiers vor: eurhythmische Sprache und
musikalische Motive lernten es, sich auf den
identischen geistig-künstlerischen Hinter-
grund zu beziehen. Man tauschte sich aus,
regte sich gegenseitig an und eröffnete neue
Möglichkeiten: So entstand gemeinsam
etwas, das weit über die Summe der Einzel-
beiträge hinausweist.
Das etwa 50-minütige Programm bewegt die
Gedanken, dass die Evolution der Erde im
Feuer, d. h. der Wärme begann und sich durch
die Prozesse von Luft und Wasser bis hin zur
Materie verdichtete. Der Mensch selbst hat
dieses Prinzip «Niederes entsteht aus Höhe-
rem» mit vollzogen. Die gewaltigen kosmi-
schen Metamorphosen fanden vor Jahrmillio-

nen statt und sind zugleich gegenwärtig. Ein-
blicke in biographische Gesetzmäßigkeiten,
Lebensrhythmen, Embryonalentwicklungen
oder in das menschliche Blut sind auch kos-
mische Erinnerungen an das Geheimnis der
Herkunft. Die eigentlichen Verwandlungen
jedoch finden im nicht Sichtbaren, Unhörba-
ren, Unbegreifbaren statt – in der Zwischen-
zeit, im Zwischenraum, in der Weltennacht.

Aufführungstermine: Montag, 12. März 2007, 20 Uhr, Herdecke,
Krankenhaus, Roter Saal und Dienstag, 13. März 2007, 19.30 Uhr,
Frankfurt/ Main, Rudolf-Steiner-Haus 

Ehemaliger Waldorfschüler
führt das «Hotel Atlantic»

(an/jw) Das weltberühmte und in Hamburg
seit fast 100 Jahren eine wichtige Rolle spie-
lende 5-Sterne-Hotel «Atlantic» wird seit
einigen Jahren von dem ehemaligen Frank-
furter Waldorfschüler Sebastian Heinemann
geführt. Unlängst brachte das Hamburger
Abendblatt ein großes Porträt des jetzigen
Direktors des Nobelhotels an der Außenalster.
Die Redakteurin Heike Gätjen bescheinigte
ihm eine leicht verborgene Heiterkeit, großen
Ernst und fast missionarischem Eifer bei
allem, was ihm wirklich wichtig ist. Unterneh-
menswerte, Eigenverantwortung, Autorität,
Disziplin, Ehrfurcht und Demut lägen für ihn
dicht beieinander.
Seitdem er die Leitung des Hotels vor fünf
Jahren übernommen hat, sei in das Traditions-
haus ein neuer Stil und auch wirtschaftlicher
Erfolg eingezogen. So hat er eine «Atlantic-
Akademie», ein «Atlantic-Forum» und ein
Theaterprojekt für Jugendliche ins Leben
gerufen. Geprägt habe ihn von Jugend an die
Waldorfschule, die ihm einen weiten Horizont
und soziale Kompetenz vermittelt hätten.
Seine vier Kinder gehen in Hamburg ebenfalls
auf eine Waldorfschule.
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Was wird später aus
Waldorfschülern?

(an) Dirk Randoll, Sozialforscher an der Alanus-
Hochschule in Alfter (Hochschule in freier Trä-
gerschaft), hat mit seinem Kollegen Heiner
Barz von der Universität Düsseldorf ehemalige
Waldorfschüler der vergangenen 50 Jahre um
eine Bilanz gebeten. Mehr als tausend Wal-
dorfabsolventen in drei Altersklassen haben
die beiden Professoren schriftlich befragt, mit
zwei Dutzend haben sie lange Interviews und
mit sechs Gruppen Diskussionen geführt. Die
Ergebnisse wurden Ende Februar in einer bei-
nahe 400 Seiten umfassenden Studie veröf-
fentlicht.
Dabei kommen Randoll und Barz zu der Auf-
fassung, dass unter den Ehemaligen über-
durchschnittlich viele Lehrer und Lehrerin-
nen, aber auch Ingenieure, Ärzte und Apothe-
ker sind. Künstler werden Waldorfschüler nur
zu fünf Prozent – das sind allerdings immer-
hin fünfmal so viele wie im Durchschnitt der
Bevölkerung, da ist es nur jeder hundertste. In
sozialen Berufen liegt die Zahl der Waldorfab-
solventen etwa im Mittel.
Auf die Frage, wie viele Schüler einen anthro-
posophischen Beruf ergreifen, antwortet die
Studie: Nahezu niemand. Nur 2,4 Prozent
widmen sich als Erwachsener der Eurythmie
oder werden Lehrer an einer Waldorfschule.
Die meisten sind darüber hinaus der Anthro-
posophie gegenüber indifferent, skeptisch bis
negativ eingestellt. Das darf aber auch nicht
verwundern, denn die Anthroposophie spielt
schon in den allermeisten Elternhäusern
kaum eine Rolle. Nur die wenigsten geben
Anthroposophie als Motiv für die elterliche
Schulwahl an. Meist werden pädagogische
Gründe sowie die Unzufriedenheit mit dem
staatlichen Schulsystem genannt. Die Ehema-
ligen geben zu Protokoll, dass nichts sie so
wenig interessiert hat wie das «Zwangsfach
Eurythmie».
Gelobt wird aber die Offenheit gegenüber
verschiedenen Glaubensrichtungen und Spi-
ritualität. Und jeder zweite hat seine Kinder
wieder auf eine Waldorfschule geschickt, auch
ohne Anthroposoph zu sein.
Auf die Frage nach der Bewertung des Unter-
richts antworteten die Befragten ganz unter-
schiedlich. Positiv glaubt die Mehrzahl, dass
die Schule ihnen Kreativität, Selbstbewusst-
sein, soziale Kompetenz und Konfliktfähigkeit
mitgegeben hat. Auf der anderen Seite sagen
viele, dass sie vor allem in Naturwissenschaf-
ten und Fremdsprachen mehr gelernt hätten,
wenn sie stärker gefordert worden wären.
Viele beklagen auch mangelndes Leistungs-
Feedback. In der Frage, wie man Schüler ohne
Noten effizient bewertet, so die Studie, beste-
he Nachholbedarf.
Das Abitur machen zwei von drei Schülern.
Allerdings kommen Waldorfschüler auch aus
überdurchschnittlich bildungsbewussten
Elternhäusern. Außerdem bemerken Randoll
und Barz, dass Mädchen mit der Waldorfpä-
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A. Erkenntnis- und 
Verständnisgrundlagen

A1. Vorbemerkung

Es gibt in Deutschland mehrere tausend Initi-
ativen, Einrichtungen und Unternehmen, die
anthroposophisch orientiert sind. Nur ein
kleiner Teil der dort Tätigen, nur wenige, die
sich mit Anthroposophie beschäftigen, sind
Mitglieder der Anthroposophischen Gesell-
schaft. Die Konstitution der deutschen Lan-
desgesellschaft sollte darauf ausgerichtet wer-
den, möglichst vielen den Zugang zu anthro-

posophischen Arbeitsmethoden und Erkennt-
nissen zu ermöglichen, die Anthroposophie
als Wesen im Innern der Interessierten zu
wecken und den sozialen Austausch zu pfle-
gen. Maßgebend für alle Arbeit sollten daher
sowohl die anthroposophische Geisteswis-
senschaft, die Anliegen und Bedürfnisse der
Mitglieder sowie die aktuellen gesellschaft-
lichen Gegebenheiten im Umfeld sein.

A2. Dreigliederung des sozialen
Organismus

In diesem Zusammenhang erscheint es not-
wendig, die Gestaltungen auf der Basis der

«Sozialen Dreigliederung» aufzubauen, um
damit einen wichtigen Impuls Rudolf Steiners
aufzugreifen: Im «Grundsteinspruch» ist sie
als Fundament der Anthroposophischen
Gesellschaft verankert. Die bisherige Satzung
zeigt eine Tendenz zur «Dreiteilung», in dem
Beratungen, Beschlussfassungen und Durch-
führungen auf verschiedene Gremien aufge-
teilt werden. «Dreigliederung» muss demge-
genüber ganzheitlich verstanden werden:
Jeder Mitwirkende, jedes Gremium, jedes
Organ sollte bewusst alle drei Sphären, die
des Geistes, des Rechts und der Wirtschaft
gleichermaßen gestalten können! 

Zum Prozess der
Satzungsüberarbeitung

A n t h r o p o s o p h i s c h e  G e s e l l s c h a f t

Liebe Mitglieder
der Anthroposophischen Gesellschaft
in Deutschland!

Seit einigen Jahren wurde wiederholt das
Bedürfnis geäußert, die Satzung der deut-
schen Landesgesellschaft zu überarbeiten.
Alle diesbezüglichen Anträge mussten in den
letzten beiden Jahren aus Zeitgründen
zurückgestellt werden. Im letzten Jahr haben
sich Barbara Messmer und Michael Schmock auf
der Mitgliederversammlung bereiterklärt, den
weiteren Prozess verantwortlich zu begleiten
und zu steuern. Seitdem gab es im Vorstand
und in der Konferenz einige Beratungsgesprä-
che zu dem Thema. Dabei wurde deutlich,
dass es ganz verschiedene Vorstellungen zur
Vorgehensweise gibt. Einige Mitglieder sehen
in kleinen Anpassungsschritten die Möglich-
keit einer vorsichtigen Satzungsüberarbei-
tung. Wieder andere sehen in einem grundle-
gend neuen Entwurf der Satzung die Mög-
lichkeit, eine zukunftsfähige Grundlage der
Arbeit zu schaffen. Darüber hinaus gibt es
auch den Wunsch, an ganz neuen Zukunfts-
bildern/Leitbildern und Visionen zu arbeiten,

die weit über eine vereinsmäßige Rechts-
grundlage hinausgehen.
Ein kontinuierlich arbeitender Kreis von ca.
zehn bis zwölf Mitgliedern hat sich seit über
einem Jahr mit grundsätzlichen Fragen der
Verfasstheit unserer Landesgesellschaft
beschäftigt. Diese «Konstitutionsgruppe» hat
sich zunächst in Kassel, dann aber auch in
Frankfurt/Main (und demnächst in Bochum)
getroffen. Auf diesem Weg gab es auch eine
Beratung mit dem Vorstand der Landesgesell-
schaft in Berlin und eine mit der Konferenz
der Landesgesellschaft in Frankfurt/Main. Das
hier vorliegende Grundsatzpapier dieser
Gruppe «Gedanken und Vorschläge zur recht-
lichen Gestaltung der Anthroposophischen
Gesellschaft in Deutschland» enthält viele
Anregungen zur Gestaltung der Organe der
Landesgesellschaft und beschreibt Arbeits-
weisen einer konstruktiven Zusammenarbeit
bis zu Gesichtspunkten aus der sozialen Drei-
gliederung.
Wichtig ist den Verfassern, dass ein größtmög-
liches Zusammenwirken der Gremien (Vor-
stand und Konferenz) und der Mitgliedschaft
veranlagt wird. So entsteht zum Beispiel auch

das neue Organ der «Landesarbeitskreise» als
Ausdruck einer Gruppenbildung zu Sachthe-
men auf der Ebene der Landesgesellschaft.
Der Abschnitt zu einem möglichen Schlich-
tungsverfahren bei Konflikten ist zunächst als
erster Entwurf zu betrachten und wird von der
Gruppe beim nächsten Treffen noch weiter
ausgearbeitet.
Wir möchten dieses Papier im Folgenden ver-
öffentlichen und damit auch einen
Gesprächsprozess veranlagen, der sich dann
in der Mitgliederversammlung im Mai 2007
konkretisieren kann. Wir werden auf der Mai-
Versammlung darüber hinaus einen münd-
lichen Bericht der Konstitutionsgruppe hören.
Außerdem werden dort auch erste Ergebnisse
der Leitbilder und Zukunftsentwürfe zur
Sprache kommen. In diesem Sinne werden
wir uns den Sonntagvormittag auf der Mit-
gliederversammlung mit dem Thema
«Zukunftsgestalt der Anthroposophischen
Gesellschaft in Deutschland» beschäftigen.

Von Seiten des Vorstandes und der Konferenz
bedanken wir uns ganz herzlich bei der Kon-
stitutionsgruppe für die geleistete Arbeit und
bei allen, die sich an dem weiteren Prozess
beteiligen können und wollen.

Für den Vorstand und die Konferenz
der Landesgesellschaft

Michael Schmock

Gedanken und Vorschläge zur rechtlichen Gestaltung
der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland

Ergebnisse der Konstitutionsgruppe, Stand 1. Februar 2007*

In Vorbereitung der Mitgliederversammlung der Landesgesellschaft vom 11. bis 13. Mai 2007 in Kassel



Anthroposophie Weltweit •  Mit te i lungen Deutschland,  März 2007VI

A3. Die Rechtssphäre

Die Rechtssphäre der Anthroposophischen
Gesellschaft in Deutschland erscheint in die-
ser Hinsicht als «Schwachstelle», die immer
wieder Fehlentwicklungen, Unklarheiten und
Konflikte verursacht und damit das Wirken
der Mitglieder und das Wirken des «Geistwe-
sens Anthroposophie» erschwert. Als Symp-
tome erscheinen das Sich-Zurückziehen bis-
lang aktiver Mitglieder, Proteste und
Beschwerden sowie die Häufung von Ämtern
und Funktionen auf Verantwortliche. Diese
chronischen Schwierigkeiten können dadurch
verursacht sein, dass die Gestaltung der
Rechtssphäre unklar ist, Missverständnisse
verursacht, und – weil nicht aus anthroposo-
phischer Erkenntnis entwickelt – anthroposo-
phischer Arbeit nicht adäquat ist.
Die Qualität des «Rechtslebens» ist deswegen
so bedeutend für jede Zusammenarbeit, weil
es als Mittler zwischen «Geistesleben» (der
Welt der Ideen und Innovationen) und dem
«Wirtschaftsleben» (der Sphäre des Tätigwer-
dens und Realisierens) die «Herzmitte» jeder
Gemeinschaft gestaltet. Diese «Mitte» soll im
allgemeinsten Sinn «Menschlichkeit» veran-
lagen, in anthroposophischem Sinn bedeutet
das, einen sozialen «Raum» so zu gestalten,
dass er «Gefäß» für inspirierende Christus-
kräfte werden kann.**
In diesem Sinn dient das Rechtsleben in einer
Gemeinschaft dazu, einen Begegnungsraum
zu schaffen, in dem jeder Mitwirkende

– echte Chancen für eigene, persönliche
Entwicklung finden kann,

– seine Fähigkeiten weitgehend aktivieren
und einbringen kann,

– dazu beitragen kann, die Ziele der
Gemeinschaft zu verwirklichen**.

Die «Satzung» sollte dazu dienen, die allge-
meinen Rechte und Pflichten der Mitglieder
zu definieren; in einer Geschäftsordnung soll-
ten darauf aufbauend Verfahrensregeln ver-
einbart und ggf. sich ändernden Bedürfnissen
und Bedingungen angepasst werden.

A4. Ziele

Die Mitglieder konstituieren die Anthroposo-
phische Gesellschaft in Deutschland (Landes-
gesellschaft). Dabei sollen sie sich im Geiste
der Anthroposophie begegnen, in anthropo-
sophischer Gesinnung «Gemeinschaft» schaf-
fen können, mit dem Ziel, Gefäße für die
Inkarnation der «Anthroposophie» zu bilden.
Dabei soll angestrebt werden, sich gegenseitig
anzuregen und zu befruchten, Einseitigkeiten
zu überwinden und andere Standpunkte tie-
fer zu verstehen.
Die «Anthroposophie» erfordert in weitestem
Maß das offene Gespräch, eine Fragekultur,
die freie Aussprache und das unablässige
Bemühen, den Anderen zu verstehen. Darauf
aufbauend gilt es, Entscheidungen so zu
gewinnen, dass sie von allen Beteiligten mit

getragen werden können und dass daraus
gemeinsames Wollen aus Herzenswärme
wächst. Dazu ist es notwendig, dass die Mit-
glieder ihre Rechte und Pflichten erkennen,
achten und leben.
Daraus kann eine konfliktfähige, offene und
lernende Gesellschaft entstehen, die den Zeit-
anforderungen entsprechende Erkenntnisse
und Lösungsansätze bieten und damit dem
Menschheitsfortschritt dienen kann.

B. Die Satzung

B1. Grundlagen

Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
(AAG) ist als Weltgesellschaft begründet mit
den Weihnachtstagungs-Statuten (den sog.
«Prinzipien») und der Grundsteinmeditation,
die Rudolf Steiner den Mitgliedern bei der
Weihnachtstagung 1923 schenkte. In den
Prinzipien sind die Bedingungen und Mög-
lichkeiten der Mitgliedschaft und der
Zusammenarbeit der Mitglieder sowie die
Ziele der Anthroposophischen Gesellschaft
dargestellt. Die rechtliche Gestaltung der
Gruppen und Zweige ist dabei frei gelassen
unter der Bedingung, dass sie diesen Prinzi-
pien nicht widersprechen.

Dem entsprechend geht die rechtliche Gestal-
tung der Anthroposophischen Gesellschaft in
Deutschland (Landesgesellschaft) davon aus,
dass Menschen sich aus freier Entscheidung
entschließen, aus anthroposophischem
Erkenntnisstreben und in anthroposophischer
Gesinnung zusammen zu arbeiten. Das sollen
die folgenden rechtlichen Regelungen ermög-
lichen und nachhaltig sichern.
Dabei soll angestrebt werden, dass möglichst
viele Funktionen von «tätig sein wollenden
Mitgliedern» ausgeübt werden können und
übergeordnete Organe nur dann tätig wer-
den, wenn Aufgaben nicht von anderen wahr-
genommen werden.

B2. Gliederung

Die Anthroposophische Gesellschaft in
Deutschland wird gebildet aus:

– Mitgliedern, die sich aus freiem Entschluss
zur Mitgliedschaft erklären und dieses bestä-
tigt erhalten {ein Ausschluss aus der Landes-
gesellschaft sollte ggf. nur von dieser nach
einem eigens gestalteten Verfahren möglich
sein***};

– Gruppen auf sachlichen Gebieten und ört-
lich orientierten Gruppen («Zweigen»), die von
Mitgliedern in freier Weise gebildet werden;

– Arbeitszentren als Zusammenschluss sol-
cher Gruppen und Mitglieder, die dies initiie-
ren und wollen und ihre Rechtsform, Satzun-
gen und Geschäftsordnungen selbst gestalten
und beschließen.

– Landesarbeitskreisen, in denen Mitglieder
übergreifende Themen bearbeiten,

– Landeskonferenz, gebildet aus Delegierten
der Arbeitszentren und weiterer Gruppen,

– Mitgliederversammlung, zu der mindes-
tens einmal jährlich alle Mitglieder eingela-
den werden,

– Vorstand, gewählt von der Mitgliederver-
sammlung,

– Generalsekretär(en), die Bindeglied(er)
zum Goetheanum bilden und dazu Mitglieder
und Gremien wahrnehmen und informieren,

– Geschäftsstelle und Geschäftsführung und
weiteren Beauftragten für bestimmte Aufga-
benfelder.

B3. Gestaltungen der Organe der
Landesgesellschaft

Jedes Organ gestaltet seine Arbeit eigenstän-
dig und selbst-bestimmt auf der Basis anthro-
posophischer Erkenntnis und Gesinnung und
beachtet, dass alle Regelungen nicht im
Widerspruch zu den «Prinzipien» stehen. Die
Regeln werden nach selbst bestimmten Ver-
fahren {nach freiheitlich-demokratischen Ver-
fahren***} beschlossen, schriftlich niederge-
legt und allen Mitgliedern zugänglich
gemacht. Für deren Gestaltung gibt es eine
Ausarbeitung**, die Grundsätze und Anre-
gungen für eine qualifizierte Gestaltung der
Rechtssphäre gibt.

A n t h r o p o s o p h i s c h e  G e s e l l s c h a f t

Anmerkungen

*
«Kasseler Forum»:

Bei mehreren Treffen wirkten mit: Joachim
Berger, Karl-Dieter Bodack, Moritz Christoph,
Ingo Hackel, Ulrich Hölder, Klaus Landmark, Bar-
bara Messmer, Heidrun Scholze, Wolfgang Speer,
Ulf Waltz, Magdalena Zoeppritz.
Die Gesprächsbeiträge wurden notiert, auf-
bereitet und mehrfach modifiziert von Karl-
Dieter Bodack (kd.bodack@gmx.de).
Die Gruppe arbeitet weiter und ist offen für
Modifikationen und Ergänzungen: Vor allem
bedürfen sicher das Schlichtungsverfahren
und der Ausschlusses weiterer Gespräche!

** 
Grundsätze und Anregungen zur Rechtsge-
staltung von Initiativen, Einrichtungen und
Unternehmen, erarbeitet von einer Arbeits-
gruppe des Arbeitszentrums München, veröf-
fentlicht u. a. in Das Goetheanum, Dornach, Nr.
41/2005, Rundbrief «Dreigliederung des sozialen
Organismus», Stuttgart, Heft 3, 2005 und
(erweitert) in der «Erziehungskunst», Stuttgart,
Heft 2/2006.

***
{Schrift in Klammern}: Minderheitenvotum



Anthroposophie Weltweit •  Mit te i lungen Deutschland,  März 2007 VII

B4. Die Arbeitszentren

Damit nicht zu viele Funktionen und Verant-
wortlichkeiten auf die Landesgesellschaft
konzentriert werden und damit eine mög-
lichst weitgehende Selbstständigkeit erreicht
wird, können Arbeitszentren auf regionaler
Ebene gebildet werden, wenn die folgenden
Bedingungen erfüllt sind bzw. werden: 

– Es finden sich in der Regel wenigstens
fünf {drei***)hundert Mitglieder,

– Es gibt eine Geschäftsstelle mit Verwal-
tung der Mitgliederkartei und Buchführung
über die finanziellen Mittel,

– Es gibt ein Leitungsgremium («Kolle-
gium», «Initiativkreis»), das von den Mitglie-
dern gewählt ist,

– Es gibt eine «Konferenz» zur Beratung
und Beschlussfassung, in der Vertreter der
Gruppen und Zweige und Initiativen reprä-
sentiert sein sollten. Ihre Sitzungen sollten für
alle Mitglieder zugänglich sein, Beschlüsse
werden gemäß Geschäftsordnungen demo-
kratisch gefasst.

– Es werden Mitgliederversammlungen für
grundsätzliche Beratungen und Beschlussfas-
sungen durchgeführt, in der alle Mitglieder
gleichberechtigt mitwirken können.

Der Verantwortlichkeitsbereich jedes einzel-
nen Arbeitszentrum wird mit der Landesge-
sellschaft abgeklärt.

B5. Landesgesellschaft

Mitglieder, die sich speziellen landesweiten
Themen in gemeinsamer Arbeit im Rahmen
oder im Namen der Landesgesellschaft wid-
men möchten, können «Landesarbeitskreise»
bilden. Sie müssen 

– wenigstens drei Mitglieder umfassen,
– bedürfen der Zustimmung der Landes-

konferenz oder der Mitgliederversammlung
von mindestens 1/3 der anwesenden Mitglie-
der, wenn sie im Rahmen der Landesgesell-
schaft, der Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der, wenn sie im Namen der Landesgesell-
schaft wirken möchten.

– Sie müssen sich eine Geschäftsordnung
geben, in der u.a. Thema und Ziele ihrer
Arbeit dargestellt sein müssen. Ihre Treffen
müssen allen Mitgliedern zur Wahrnehmung
und zu Beiträgen offen stehen.

– Die Landesarbeitskreise beraten,
beschließen und führen ggf. die Beschlüsse
durch, berichten der Landeskonferenz und
sind der Landes-Mitglieder-Versammlung
Rechenschaft schuldig.

Die Landesgesellschaft wird in Grundfragen
geleitet von der Landeskonferenz. Sie berät und
beschließt die anstehenden Aufgaben und Vor-
gehensweisen und gewährleistet eine ausge-
wogene Berichterstattung durch die Medien
der Landesgesellschaft. Die Mitgliederver-
sammlung jedes Arbeitszentrums wählt je
einen, die Konferenz jedes Arbeitszentrums

einen weiteren Delegierten. Weitere Gruppen
von Mitgliedern können, wenn sie wenigstens
250 Mitglieder haben, die nicht einem Arbeits-
zentrum angeschlossen sind, einen Delegier-
ten für die Landeskonferenz wählen. Die Lan-
deskonferenz kann Beauftragte für definierte
Aufgabenfelder wählen. Sie führt die Mitglie-
derversammlung durch. Alle Konferenzen
können so strukturiert werden, dass sie sich in
Konferenzgruppen  teilen, die jeweils spezifi-
sche Arbeitsfelder beraten, beschließen und
bearbeiten. Jedes Mitglied der Landesgesell-
schaft hat das Recht, der Konferenz Anliegen
mitzuteilen und ggf. vorzutragen.

Beauftragte (z. B. für Öffentlichkeitsarbeit)
erhalten von dem Gremium, von dem sie
gewählt werden, Aufträge zur Wahrnehmung
definierter Aufgaben. Sie sind dem Gremium
rechenschaftspflichtig und bedürfen der Ent-
lastung (falls beantragt und beschlossen auch
durch die Mitgliederversammlung). Beauftra-
gungen müssen zeitlich beschränkt sein, eine
Entlastung ist jährlich erforderlich. Die Beauf-
tragung soll sich auf wenige überschaubare
Arbeitsfelder beschränken, damit Ämterhäu-
fung, Überforderung und Überlastung ver-
mieden werden.

Die Landes-Mitgliederversammlung ist höchstes
Organ der Landesgesellschaft. Sie soll min-
destens einmal, bei Bedarf mehrmals jährlich
durchgeführt werden. Alle Mitglieder sind
berechtigt, Anliegen vorzutragen und Anträge
zur Beratung und ggf. zur Beschlussfassung
zu stellen. Die Versammlung soll so struktu-
riert werden, dass alle Anträge ausreichend
beraten und ggf. erst danach Beschlüsse
gefasst werden.
Die Regularien werden in Arbeitsweisen gere-
gelt und von der Mitgliederversammlung
beschlossen. Die Änderung des Mitgliedsbei-
trags erfordert eine 2/3 Mehrheit, die Ände-
rung der Satzung oder die Auflösung erfordert
eine _ Mehrheit der anwesenden Stimmbe-
rechtigten. Anträge müssen 8 Wochen, die
Einladung (mit der Tagesordnung, den einge-
reichten Anträgen und Anliegen) muss 6
Wochen, Anträge zur Tagesordnung müssen 3
Wochen und eine Veröffentlichung der Tages-
ordnung muss 2 Wochen vor dem Beginn der
Mitgliederversammlung veröffentlicht bzw.
versandt werden.

Die Mitglieder des Vorstands werden aus dem
Kreis der Mitglieder auf der Mitgliederver-
sammlung in geheimer und freier Wahl für
jeweils drei Jahre gewählt; Wiederwahl ist {ein
Mal/zwei Mal***} zulässig. Der Vorstand leis-
tet die laufenden Geschäfte, führt die
Beschlüsse der Mitgliederversammlung und
der Konferenz durch und vertritt die Landes-
gesellschaft nach außen. Er stimmt seine Initi-
ativen mit der Konferenz ab. Der Weg zur Fin-
dung der Kandidaten für die Wahl der Vor-
standsmitglieder soll auf der Mitgliederver-
sammlung ein Jahr vor der jeweiligen Wahl
beraten und beschlossen werden.

Ein oder zwei Generalsekretär(e) wird/werden
von der Mitgliederversammlung gewählt. Sie
nehmen die Anliegen der Mitglieder und Gre-
mien wahr, kommunizieren sie am Goethe-
anum in Dornach und repräsentieren dort die
Landesgesellschaft. Sie informieren deren
Mitglieder und Gremien über Angelegenhei-
ten der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft. Sie können an den Sitzungen
der Konferenz und des Vorstands teilnehmen.

Der Vorstand der Landesgesellschaft richtet
im Benehmen mit der Konferenz ein Sekreta-
riat ein und ernennt einen oder mehrere
Geschäftsführer. Sie führen die Beschlüsse der
Gremien durch, verwalten die Mitgliederin-
formationen, führen Buch und Konten über
die finanziellen Bewegungen. Ihre Arbeitsfel-
der und Verantwortlichkeiten werden mit
Rechten und Pflichten mit der zuständigen
Konferenz vereinbart. Geschäftsführer berich-
ten der Mitgliederversammlung.

Bei unüberwindlichen Auffassungsunter-
schieden, zukünftige Aufgaben der Landesge-
sellschaft und ihre Entwicklung betreffend,
oder bei Fällen, die auf eine Missachtung der
Satzung hindeuten, erklären sich die Mitglie-
der und die Organe der Landesgesellschaft
bereit, an einem internen Schlichtungsverfahren
mitzuwirken. Damit sollen gerichtliche Aus-
einandersetzungen so weit wie möglich ver-
mieden werden. Das Schlichtungsverfahren
entsteht dadurch, dass jede Partei zwei Ver-
trauenspersonen wählt, die ihr Anliegen ver-
treten. Diese benennen einen Fünften, der ihr
Vertrauen genießt und den Vorsitz bei den
gemeinsamen Beratungen übernimmt. Der
Schlichtungsspruch sollte für Beteiligten ver-
bindlich sein.*

Ein Ausschluss eines Mitglieds aus der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft
solle nicht den Ausschluss aus der Landesge-
sellschaft bedeuten {Votum eines Mitglieds:
… ist zugleich der Ausschluss aus der Landes-
gesellschaft, Minderheitenvotum: Mitglieder
sollten überhaupt nicht ausgeschlossen wer-
den ***}. Ein Ausschluss sollte weder durch
Beschluss der Mitgliederversammlung noch
des Vorstands erfolgen. Wenn ein Mitglied die
Mitwirkung an einem Schlichtungsverfahren
verweigert oder den Schlichtungsspruch nicht
anerkennt, sollte es damit seinen Austritt aus
der Landesgesellschaft vollziehen.*

C.  Arbeitsweisen, Beiträge
für Geschäftsordnungen

Auf der Basis der Grundsteinmeditation und
der von Rudolf Steiner vorgeschlagenen
«Sozialen Dreigliederung» arbeiten in den
Gremien:

– alle Mitglieder frei und eigenverantwort-
lich in ihrer Erkenntnisarbeit und ihrem
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Kunstschaffen und bilden damit die «Geistes-
sphäre»,

– bestimmen oder wählen die Mitglieder
der Organe ihre Repräsentanten durch Regeln
der «Rechtssphäre», die die Aufgabe wahr-
nehmen, diese Sphäre für alle Beteiligten
gerecht zu realisieren und 

– die nach dem Prinzip der «Delegation
von Verantwortlichkeit» Beschlüsse ausführen
und damit die «Wirtschaftssphären» der
jeweiligen Organe gestalten.

Die Zusammenarbeit soll gemäß der «Sozia-
len Dreigliederung» ausgerichtet sein auf:

– einen toleranten und freiheitlichen
Gedankenaustausch zu pflegen,

– gleiche Rechte für alle Beteiligten zu ver-
wirklichen und 

– den Bedürfnissen aller Beteiligten und
der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen.

Dabei kommt es darauf an, die drei Sphären
stets so zu verbinden, dass eine «heilsame»,
das heißt dem Streben der Mitglieder und der
Entwicklung der Anthroposophie förderliche
Atmosphäre entstehen kann.

In diesem Sinne sollte die gemeinsame Arbeit
getragen sein von den Idealen:

– der «Freiheit», in dem die freie Ausspra-
che über alle Themen und Inhalte gepflegt
und geschätzt wird,

– der «Gleichheit», in dem die Würde jedes
Menschen geachtet wird,

– der «Solidarität», in dem die Belange und
Bedürfnisse jedes Einzelnen in der gemeinsa-
men Arbeit wahrgenommen werden.

Diese drei Ideale gilt es in den drei Arbeitss-
phären des Geistes, des Rechts und der Wirt-
schaft bei jeder gemeinsamen Arbeit gleicher-
maßen zu realisieren – kein Ideal darf dabei
verabsolutiert oder vernachlässigt werden.
Alle Mitglieder achten und pflegen diese Ide-
ale und schaffen die Synarchie gemeinsamen
Strebens in der Achtung der Würde des Ande-
ren.

In den Mitgliederversammlungen müssen
Sachverhalte möglichst aus verschiedenen
Sichtweisen ggf. mit Entscheidungsalternati-
ven dargestellt und vorab den Teilnehmern
zur Kenntnis gegeben werden, damit sie
urteilsfähig werden können. Auch im Verlauf
der Versammlung müssen Modifikationen
möglich sein. Übersteigt der Diskussionsbe-
darf die zur Verfügung stehende Zeit, können
den Anliegen und Anträgen entsprechende
Gruppen gebildet werden, in denen Voten
beschlossen werden: Jede Gruppe trägt
danach dem Plenum ihr Votum zur Entschei-
dung vor**.

Delegierte, Beauftragte und Vorstände,
Gesprächs- und Versammlungsleiter sind dar-
über hinaus dafür verantwortlich, dass Verstö-
ße gegen Regeln vermieden werden, dass
allen Mitgliedern gleiche Rechte zukommen

und dass wiederholte Verletzungen von
Regeln geahndet werden. Sanktionen (z. B.
das Entziehen des Wortes bei Versammlun-
gen, die Nichtzulassung von Beschlussvorla-
gen). stehen z. B. einem Versammlungsleiter
nur in Bezug auf beschlossene und veröffent-
lichte Regeln zu.
Antragstellern sollte vor der Beschlussfassung
ein Schlusswort gestattet werden.

Des Weiteren arbeiten Beauftragte im jeweils
zugesprochenen Verantwortungsbereich im
Sinne einer «Delegation von Verantwortlich-
keiten» in der Wirtschaftssphäre, indem sie
Kontakte zu anderen Gesellschaften pflegen,
Verhandlungen mit Dritten führen, Veranstal-
tungen durchführen, Mitglieder und Öffent-
lichkeit informieren.

Rechte und Pflichten aller Mitglieder in
Ämtern sind ausgewogen so zu gestalten,
dass den Arbeitszentren und der Landesge-
sellschaft eine Rechtssphäre erwachsen kann,
die von michaelischen Kräften getragen wird.
Sie wird gegründet auf einer Gesinnung, die
das Rechtsleben als die «Herzmitte» jeder
heilsamen Gesellschaft erkennt und entspre-
chend den Anregungen Rudolf Steiners gestal-
tet**.

Vor einem Schlichtungsverfahren sollen die
Beteiligten alle Gesprächsmöglichkeiten aus-
schöpfen. Das Verfahren muss kompetent
auch auf der Basis anthroposophischer
Erkenntnisarbeit (z. B. nach Krampen/May)
veranlagt und durchgeführt werden.

Die Medien der Gesellschaft sind so zu führen
und zu gestalten, dass sie allen Mitgliedern zu
freiem Meinungsaustausch zur Verfügung ste-
hen. Eine «Zensur» ist nur  zulässig, wenn
Rechte anderer verletzt oder gegen Gesetze
verstoßen wird. Sie ist gegenüber dem Betrof-
fenen zu erklären.

Die Arbeit der Konferenz, des Vorstands und
der Generalsekretäre soll so gestaltet werden,
dass zwei Mal jährlich engagierte und interes-
sierte Mitglieder, die Anliegen vorbringen
möchten, eingeladen werden.

Stand der
Autonomiegespräche

Nach der Krise im Arbeitszentrum Berlin
(2004/05) und dem vom Landesvorstand ein-
geholten rechtlichen Gutachten (2005/06)
haben zahlreiche Gespräche in der Konferenz
der Landesgesellschaft sowie mit den Schatz-
meistern der Arbeitszentren, dem Kasseler
Forum und den Leitungsgremien einzelner
Arbeitszentren stattgefunden. Mehrfach hin-
zugezogen wurde dabei auch der kompetente
juristische Rat der Kanzelei, die das Gutach-
ten erstellt hatte. Dabei wurden intensiv die
Vor- und Nachteile diskutiert, die entstehen
könnten, wenn die Arbeitszentren als nicht-
rechtsfähige (oder auch rechtsfähige) Vereine
eine eigene steuerliche Selbständigkeit erlan-
gen.
Nahezu alle Arbeitszentren sind nach
Abschluß dieser Gespräche und nach dem
bisherigen Diskussionsstand sicher, daß sie
die Überlegungen einer rechtlich-steuerlichen
Autonomie nicht weiter verfolgen wollen. In
Folge davon hat der geschäftsführende Aus-
schuß des Landesvorstands eine Musterver-
einbarung entwickelt, die das Verhältnis zwi-
schen den Arbeitszentren als rechtlich unselb-
ständige Untergliederungen und der Landes-
gesellschaft ausreichend beschreibt.
Bis zum Sommer sind nun die Gremien in
den zehn Arbeitszentren gebeten, diesen Vor-
schlag zu prüfen bzw. abzuändern, um bis
zum Herbst zum Abschluß dieses Prozesses
und damit der nach den Auseinandersetzun-
gen in Berlin entstandenen rechtlichen Unsi-
cherheiten zu kommen.
Die Bemühungen waren schon deshalb sehr
fruchtbar, weil sowohl in der Landesgesell-
schaft wie in den Arbeitszentren ein geschärf-
tes Bewußtsein für die rechtlichen Verhältnisse
entstanden ist, das sich auch in der zwischen
Dezember 2006 und Februar 2007 laufenden
großen Betriebsprüfung der Anthroposophi-
schen Gesellschaft in Deutschland e. V. durch
das Finanzamt Stuttgart-Körperschaften
bewähren musste. Über die Ergebnisse wird
zur gegebenen Zeit berichtet werden.

Justus Wittich
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